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Besonderer Teil

A) Zu Artikel 1 – Änderung des Infektionsschutzgesetzes
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Änderungsvorschlag

T�� � �� 6G��� �%:/# �B9I�K=F8�K=9�:C@;H�;9:5 GGH��

Die Leiter von Krankenhäusern und Einrichtungen für ambulantes Operieren,
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern
vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tagesklini-
ken, Entbindungseinrichtungen, vergleichbaren Behandlungs- oder Versorgungs-
einrichtungen, Arztpraxen, Zahnarztpraxen und Praxen sonstiger humanmedizin-
sicher Heilberufe haben sicherzustellen, dass die erforderlichen Maßnahmen
getroffen werden, um nosokomiale Infektionen zu verhüten und die Weiter-
verbreitung von Krankheitserregern, insbesondere solcher mit Resistenzen, zu
vermeiden. Als Orientierungsmaßstab für die erforderlichen Maßnahmen
dienen die jeweils veröffentlichten Empfehlungen der Kommission für Kranken-
haushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut und der Kom-
mission Antiinfektiva, Resistenz und Therapie beim Robert Koch-Institut. Diese



/H9@@IB;B5 <A 9�89F� ' # �JCA �� � ��� DF=@�� � � � �NIA �! BHKIF:��
9=B9G�# 9G9HN9G�NIF�Y B89FIB;�89G�%B:9?H=CBGG7<IHN;9G9HN9G�IB8��
K9=H9F9F�# 9G9HN9��� 0� FG��� � � � � � �JCA �� � �� � �� � � � ��

9/26

sind mindestens alle zwei Jahre auf ihre Aktualität zu überprüfen und erfor-
derlichenfalls anzupassen.
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„Dabei sollen insbesondere Regelungen getroffen werden über [...]“.
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„3. die erforderliche personelle Ausstattung mit Hygienefachkräften und Kranken-
haushygienikern und Bestellung von Hygienebeauftragten sowie Übergangs-
regelungen zur Anerkennung anderer, von den Empfehlungen der Kom-
mission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention nach Absatz
1 abweichender fachlicher Anforderungen in diesem Rahmen,“
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„Die Länder haben in der zu schaffenden Rechtsverordnung bei der Festle-
gung des erforderlichen Personals aus folgenden Aspekten heraus Über-
gangsregelungen zu treffen:

Der Bedarf an Hygienepersonal (Krankenhaushygieniker, hygienebeauftrag-
te Ärzte, Hygienefachkräfte) orientiert sich an der Empfehlung der KRINKO.
Da die derzeit verfügbaren Fachärzte für Hygiene und Umweltmedizin sowie
für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie diesen Bedarf bei
weitem nicht decken können, ist es erforderlich für einen gewissen Über-
gangszeitraum auch andere approbierte Fachärzte der Humanmedizin als
Krankenhaushygieniker anzuerkennen, soweit sie auf andere Weise, näm-
lich durch Fortbildungen (Weiterbildungen) und Praxiserfahrung, ihre Ge-
eignetheit nachweisen können. Die Fortbildungen sollen dabei den Vorga-
ben der Fachgesellschaften oder Berufsverbänden entsprechen oder durch
eine Landesärztekammer anerkannt sein.

Werden die Aufgaben des Krankenhaushygienikers zum Zeitpunkt des In-
krafttretens der Rechtsverordnungen nach § 23 Abs. 8 IfSG-neu von Perso-
nen wahrgenommen, die nicht über die voranstehenden Qualifikationen ver-
fügen, müssen diese mit der Fortführung dieser Tätigkeiten weiter betraut
werden können, wenn sie mindestens ein naturwissenschaftliches Studium
oder einen Staatsexamensstudiengang Tiermedizin absolviert haben, diese
Aufgaben seit mindestens drei Jahren hauptamtlich wahrgenommen haben
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und an Fortbildungen in Hygiene, Mikrobiologie und Infektionsepidemiolo-
gie teilgenommen haben.

Zur Deckung des festgestellten Bedarfs an Hygienefachkräften müssen für
eine Übergangszeit von fünf Jahren nach Inkrafttreten der Rechtsverord-
nungen nach § 23 Abs. 8 IfSG-neu auch Pflegekräfte die Aufgaben einer Hy-
gienefachkraft wahrnehmen können, die eine staatliche anerkannte Ausbil-
dung zur Hygienefachkraft begonnen haben, wenn das Krankenhaus min-
destens eine qualifizierte Hygienefachkraft beschäftigt.

Werden die Aufgaben der Hygienefachkräfte zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Rechtsverordnungen nach § 23 Abs. 8 IfSG-neu von Personen
wahrgenommen, die nicht über die oben beschriebenen Qualifikationen ver-
fügen, müssen diese mit der Fortführung dieser Tätigkeiten weiter betraut
werden können, sofern sie die erforderlichen Qualifikationen innerhalb einer
Übergangsfrist von fünf Jahren erwerben.

Die Landesregierungen sollen auch die in anderen Bundesländern erworbe-
nen Qualifikationen berücksichtigen.

Da eine Regelung in der voranstehenden Detailtiefe im Rahmen eines Bun-
desgesetzes wie dem Infektionsschutzgesetz in die Gesetzgebungskompe-
tenz der Bundesländer eingreifen würde, kann § 23 Abs. 8 Nr. 3 IfSG-neu die
Bundesländer lediglich allgemein verpflichten, in den auf dieser Grundlage
zu erlassenden Rechtsverordnungen entsprechende Übergangsregelungen
zu treffen.“
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B) Zu Artikel 3 – Änderung des SGB V
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Änderungsvorschlag
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„Bis spätestens zum 31. Oktober 2011 ist mit Wirkung zum 01. November 2011
eine Regelung zu treffen, nach der ärztliche Leistungen zur Diagnostik und ambu-
lanten Eradikationstherapie einschließlich elektronischer Dokumentation von Trä-
gern mit antibiotikaresistenten Erregern vergütet werden. […]“
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Änderungsvorschlag

T�� � � �� 6G��� 5 �IB8�� 6�/# � �2 �B9I�K9F89B�K=9�:C@;H�;9:5 GGH��

„(1a) Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in seinen Richtlinien nach Absatz
1 geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Hygiene in der Versorgung fest und
bestimmt insbesondere für die sektorenübergreifende Qualitätssicherung Indi-
katoren zur Beurteilung der Hygienequalität. Er hat die Festlegungen nach Satz 1
erstmalig bis zum 31. Dezember 2012 zu beschließen. Der Gemeinsame Bun-
desausschuss berücksichtigt bei den Festlegungen etablierte Verfahren zur Er-
fassung, Auswertung und Rückkopplung von nosokomialen Infektionen, anti-
mikrobiellen Resistenzen und zum Antibiotika-Verbrauch sowie die Empfehlungen
der nach § 23 Absatz 1 und 2 Infektionsschutzgesetz beim Robert Koch-Institut
eingerichteten Kommissionen.

(1b) Alle für eine individualisierte Veröffentlichung geeigneten Ergebnisse von
Indikatoren zur Hygienequalität entsprechend den verpflichtenden Maß-
nahmen nach Abs. 1 Nr. 1 werden vom Gemeinsamen Bundesausschuss in
geeigneter Form jährlich veröffentlicht.“
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Beabsichtigte Neuregelung
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Stellungnahme
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Änderungsvorschlag
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C) Zu Artikel 5 – Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes
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D) Ergänzender Vorschlag der DKG
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Beabsichtigte Neuregelung
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Stellungnahme
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Änderungsvorschlag
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(1a) Bis zum (Datum) ist durch die Vertragsparteien nach Abs. 2 Satz 1 mit un-
mittelbarer Wirkung eine Regelung zu treffen, nach der Leistungen zur Dia-
gnostik und Eradikationstherapie von Trägern mit antibiotikaresistenten Erre-
gern im Rahmen einer vorstationären und stationären Behandlung vergütet
werden. Die Vergütung unterliegt nicht der Begrenzung der Pflegesätze durch
den Grundsatz der Beitragssatzstabilität nach § 6 der Bundespflegesatzver-
ordnung oder § 10 Abs. 4 des Krankenhausentgeltgesetzes; sie geht nicht in
den Gesamtbetrag nach § 6 und das Budget nach § 12 und nicht in die Erlös-
ausgleiche nach § 12 Abs. 2 der Bundespflegesatzverordnung sowie nicht in
die Gesamtbeträge oder die Erlösausgleiche nach § 4 des Krankenhausent-
geltgesetzes ein. Eine Berücksichtigung im Rahmen des § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr.
5 des Krankenhausentgeltgesetzes erfolgt nicht. Kommt eine Vereinbarung
nicht zustande, entscheidet auf Antrag einer Vertragspartei die Schiedsstelle
nach § 18a Abs. 6.
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E) Zu den Änderungsanträgen �� IGG7<IGG8FI7?G5 7<9�� � ��� � ��� � � � �
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F) Zu den Anträgen von SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE
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Anhang

Kosten für Personalbedarf gemäß KRINKO-Empfehlung „Personelle und orga-
nisatorische Voraussetzungen zur Prävention nosokomialer Infektionen“

Personalbedarf gemäß Empfehlung:
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o Hohes Risiko (A): 1 HFK / 100 Betten
o Mittleres Risiko (B): 1 HFK / 200 Betten
o Niedriges Risiko (C): 1 HFK / 500 Betten
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Zahlen des statistischen Bundesamtes (2009):
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Personalbedarf in den 1.780 Allgemeinen Krankenhäusern:
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Kosten für ZUSÄTZLICHES Personal:
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Mehrkosten für zusätzliches Personal: 355.882.000 €/a

Personalkosten für „Hygiene-Personal“ insgesamt:
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Gesamtkosten „Personal für Hygiene“: 400.295.000 €/a
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